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Suggestion for amendment of Article : 7, Teil II

By Ms. Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann:

Status : - Member

Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 7: [Zusammenarbeit zwischen den

Behörden]

Artikel 7: [Zusammenarbeit zwischen den Be-

hörden]

Der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit

Verordnungen an, um die Zusammenarbeit

zwischen den entsprechenden Dienststellen der

Behörden der Mitgliedstaaten in den Berei-

chen dieses Titels sowie die Zusammenarbeit

zwischen diesen Dienststellen und der Kom-

mission zu gewährleisten.

Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kom-

mission oder in den Bereichen der Kapitel 3

und 4 dieses Titels entweder auf Vorschlag

der Kommission oder auf Initiative eines

Viertels der Mitgliedstaaten und nach An-

hörung des Europäischen Parlaments.

Das Europäische Parlament und der Rat

nehmen im Gesetzgebungsverfahren Gesetze an,

um die Zusammenarbeit zwischen den entspre-

chenden Dienststellen der Behörden der

Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels

sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen

Dienststellen und der Kommission zu gewähr-

leisten.

Explanation (if any) :

Keine "außerparlamentarische Gesetzgebung" in der EU! Der Erlass von Rechtsakten von allge-
meiner Geltung, die die Zusammenarbeit von Behörden der Mitgliedstaaten regeln, ist Gesetzge-
bung. Diese darf nicht am Europäischen Parlament vorbei erfolgen. Zudem hat sich das Initiati-
vrecht für Mitgliedstaaten in der Praxis nicht bewährt.


